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Beschluss der Schulpflege vom 28. Januar 2019 
 

17 08.19.12  Integrierte Sonderschulung (öffentlich) 

Anzahl Sonderschulungen für das Schuljahr 2019/2020 und Festlegung der Faktoren zur Berechnung 
des IS-Pauschalbudgets 

Ausgangslage 

Im Konzept zur Integrierten Sonderschulung, das seit Schuljahr 2014/2015 in Kraft ist, ist die Tabelle zur Be-
rechnung des IS-Pauschalbudgets aufgeführt. Diese Berechnung basiert auf folgenden Faktoren, die jährlich 
aktualisiert oder bestätigt werden müssen: 

_ Gesamtschülerzahlen 
_ Richtquote für Sonderschulungen 
_ Kommunaler IS-Budgetfaktor 
_ Kantonale Versorgertaxe 

 
 
Richtquote für Sonderschulungen/Schülerzahlen 
Die Gesamtschülerzahl wird ermittelt aus allen schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen, die in Bassersdorf 
wohnhaft sind, inklusive GymischülerInnen im entsprechenden Alter. Per Datum dieses SPF-Beschlusses ist die 
Gesamtschülerzahl für das kommende Schuljahr 1‘413. Aus Sicht der Fachpersonen und der Schulpflege gibt es 
keinen Anlass die Richtquote von 4% (Grundgesamtheit gem. VSA per Jan. 2019 = 1285) zu verändern. Die 
Anzahl Sonderschulungen für das SJ 2019/2020 ergibt somit: 
4% von 1‘413 ergibt 56.52  -  aufgerundet 57 Sonderschulungen. 
 
 
IS-Budgetfaktor 
Das Verhältnis von extern platzierten und integrierten Sonderschulungen bestimmt den IS-Budgetfaktor. Im 
Schuljahr 2018/2019 betrug dieser 0.4.  
 
 
Schuljahr Externe Sonder-

schulen 
Interne Sonderschu-
lungen ISR/ISS 

Total Sonderschu-
lungen 

Verhältnis/IS-
Budgetfaktor 

2014/2015 29 27 56 0,5  0,5 
2015/2016 29 17 46 0,37  0,5 
2016/2017 29 19 48 0,36  0,4 
2017/2018 29 23 52 0.44  0,4 
2018/2019 26 31 57 0.54  0.5  
2019/2020 33 26 59 0.44  0.4 

 
 
Kantonale Versorgertaxe 
Seit Schuljahr 2013/2014 beträgt die Versorgertaxe für Tagessonderschulen Fr. 50‘400 pro Jahr. Bei der Erar-
beitung des IS-Konzeptes betrug die Versorgertaxe noch Fr. 45‘000 pro Jahr. Gemäss Verordnung der Kanto-
nalen Bildungsdirektion vom 12. April 2018 wird für das Schuljahr 2019/2020 der Betrag von Fr. 50'400 als 
Grundlage für die Berechnung des Pauschalbudgets angewendet.  
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Die Schulpflege beschliesst: 

1. Die Richtquote für die Sonderschulungen fürs Schuljahr 2019/2020 beträgt 4% was einer Anzahl Sonder-
schulungen von 57 entspricht. 

2. Der kommunale IS-Budgetfaktor für das Schuljahr 2019/2020 beträgt 0,4. 

3. Die Versorgertaxe zur Berechnung des IS-Pauschalbudgets beträgt Fr. 50‘400 pro Jahr. 

Mitteilung an: 
_ Schulleitende 
_ SPBD 
_ Akten 
 
 
 
 

Schulpflege Bassersdorf 

 
 
 
H. Stutz A. Roth 
Präsident Leiter Schulverwaltung 

 

Für Rückfragen ist zuständig: 
Andreas Roth, Tel. 044 838 86 41, andreas.roth@bassersdorf.ch  
 
 


